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Amtlicher Teil: 
 
Öffentliche Zustellung an 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land NW (Landeszustellungsgesetz - LZG -) vom 
07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der z.Zt. gültigen Fas-
sung, werden die an  
 

 

gerichteten Verfügungen vom 18.05.2017, 20.07.2017, 
12.12.2017 und 10.01.2018, Aktenzeichen VIB 3876, 
öffentlich zugestellt, da die derzeitige Anschrift des Emp-
fängers nicht ermittelt werden kann. 
 
Die Verfügungen können während der allgemeinen 
Sprechzeiten bei der Stadtkasse, Hospitalstraße 15, 47918 
Tönisvorst, Zimmer 107 von dem Empfänger eingesehen 
und in Empfang genommen werden. 

 

Sie gelten zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amts-
blatt der Stadt Tönisvorst als zugestellt. 
 

Stadt Tönisvorst 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
gez. Bongartz 
Kassenverwalterin 

 
Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 24/Nr. 1/S. 1 

--------- 
 
Öffentliche Zustellung an  
 

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land NW (Landeszustellungsgesetz - LZG -) vom 
07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der z.Zt. gültigen Fas-
sung, wird die an  
 

  
  

 
 

gerichtete Verfügung vom 12.12.2017, Aktenzeichen VIB 
3890, öffentlich zugestellt, da die Post nicht zugestellt 
werden kann. 
 

Die Verfügung kann während der allgemeinen Sprechzei-
ten bei der Abteilung 3 – Stadtkasse-, Hospitalstraße 15, 
47918 Tönisvorst, Zimmer 105 von dem Empfänger einge-
sehen und in Empfang genommen werden. 
 

Er gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Stadt Tönisvorst als zugestellt. 
 
 

Stadt Tönisvorst 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
gez. Bongartz 
 
 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 24/Nr. 1/S. 1 

--------- 
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Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst: Allgemeinver-
fügung Glasverbot 
 
1. Mitführungs- und Benutzungsverbot von Glasbe-
hältnissen:  
 
Für den unter Ziffer 2 genannten Zeitraum ist das Mitfüh-
ren und die Benutzung von Glas- 
behältnissen, das heißt aller Behältnisse, die aus Glas her-
gestellt sind (wie zum Beispiel 
Flaschen und Gläser), in dem Bereich der Stadt Tönisvorst 
gemäß beigefügter Karten außer- 
halb von geschlossenen Räumen untersagt. 
 
Ausgenommen von diesem Verbot ist das Mitführen von 
Glasbehältnissen durch Getränke-lieferanten sowie durch 
Personen zum offensichtlich und ausschließlich unmittel-
baren häuslichen Gebrauch. 
  
 
2. Zeitlicher Geltungsbereich:  
 
Das Verbot gilt im Bereich der Stadt Tönisvorst gemäß 
beigefügter Karten   
 
vom 03. Februar 2018, 8.00 Uhr bis zum 04. Februar 2018, 

8.00 Uhr im Stadtteil Vorst und 
vom 11. Februar 2018, 8.00 Uhr bis zum 12. Februar 2018, 

8.00 Uhr im Stadtteil St. Tönis. 
 
 
3. Räumlicher Geltungsbereich:  
 
 
Soweit nicht anders bezeichnet, erstreckt sich das Verbot 
bei den Straßen im Grenzbereich jeweils auf beide Stra-
ßenseiten sowie die Gehwegbereiche.  
Der Geltungsbereich des jeweiligen Verbots ist den anlie-
genden Karten (Anlage 1 und 2) zu entnehmen.  
Die Karten sind Bestandteil der Allgemeinverfügung. 
 
 
4. Anordnung der sofortigen Vollziehung: 
 
Aus Gründen des öffentlichen Interesses wird die sofortige 
Vollziehung dieser Verfügung angeordnet, mit der Folge, 
dass eine eventuell eingelegte Klage keine aufschiebende 
Wirkung hat. 
 
 
5. Bekanntgabe  
 
Diese Verfügung gilt gemäß § 41 Absatz 4 Satz 4 Verwal-
tungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG NW) 
mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als be-
kannt gegeben.  
 
 
Gründe:  

 
An den Karnevalstagen der letzten Jahre wurde von großen 
Teilen der Tönisvorster Bevölkerung der Straßenkarneval 
gefeiert. 
 

Zum Feiern gehört dabei auch regelmäßig der Konsum von 
Getränken. Die Beobachtungen der Polizei und der Stadt 
Tönisvorst haben in den letzten Jahren gezeigt, dass die 
Feiernden nicht nur an Verkaufsständen vor Ort und in der 
Außengastronomie ihre Getränke kaufen. Viele bringen 
die Getränke in Glasflaschen mit beziehungsweise kaufen 
in den umliegenden Einzelhandelsgeschäften (Kioske, 
Lebensmittelgeschäfte) Getränke und konsumieren diese 
dann vor Ort im öffentlichen Bereich. Die leeren Flaschen 
wurden überwiegend nicht ordnungsgemäß entsorgt, son-
dern einfach auf den Boden gestellt, in den Rinnstein ge-
worfen, fallengelassen oder bewusst zerschlagen. Auf-
grund der Vielzahl der Feiernden und der entsorgten Fla-
schen wurden die Flaschen zu Stolperfallen. Die Flaschen 
wurden – bewusst und auch versehentlich – weg- 
getreten und zersplitterten.  
 
Schon nach kurzer Zeit war der Boden mit Flaschen und 
Glasscherben übersät. Dementsprechend kam es aufgrund 
der Besucheranzahl an den Karnevalstagen der letzten 
Jahre durch die zahlreich mitgeführten und unsachgemäß 
entsorgten Glasbehältnisse schon in kürzester Zeit zu ganz 
erheblichem Glasbruch.  
 
Die Berge an Glasflaschen und Glasscherben wuchsen in 
den vergangenen Jahren kontinuierlich rasant an. Sie wur-
den zu Stolperfallen, verursachten Verletzungen, wurden 
bei körperlichen Auseinandersetzungen als gefährliche 
Waffen eingesetzt und führten schließlich bei Dienst- und 
Einsatzfahrzeugen der Polizei, Feuerwehr, Rettungs- und 
Hilfsdiensten, des Ordnungsamtes der Stadt regelmäßig zu 
Reifenschäden. Insbesondere die Reifenschäden an Fahr-
zeugen für den Rettungsdiensteinsatz stellten ein erhebli-
ches Gefahrenpotenzial dar, da akute, lebensrettende Eins-
ätze nur mit erheblicher Zeitverzögerung durchgeführt 
werden konnten.  
 
Zudem steigert sich durch den vermehrten Alkoholgenuss 
bei diesen Großereignissen erfahrungsgemäß die Gewalt-
bereitschaft der Besucherinnen und Besucher, mit der 
Folge möglicher, erheblicher Verletzungen bei den Be-
troffenen. Nach Erkenntnissen der Polizei ist die Hemm- 
schwelle, eine Flasche beziehungsweise ein Glas als 
Wurfgeschoss oder Schlagwaffe zu verwenden, in der 
letzten Zeit deutlich gesunken.  
 
Tatsache ist, dass die Menge an Glas und Glasflaschen, die 
in den Bereich der in der Allgemeinverfügung umrissenen 
Zonen gelangt, darin zum weit überwiegenden Teil nicht 
ordnungsgemäß in Mülleimern entsorgt wird oder gar die 
Pfandflaschen von den Feiernden an den Kiosken oder 
anderen Stationen abgegeben werden. Es hat sich gezeigt, 
dass die Feiernden, die inmitten der Menschenmenge meist 
in Gruppen zusammenstehen, die Flaschen auf dem Boden 
oder im nahen Umfeld abstellen. Dies erfolgt zum Einen 
aus Bequemlichkeit oder um den sogenannten Flaschen-
sammlern die Flaschen zukommen zu lassen. Im Ergebnis 
führt dies zu einer unermesslichen Zahl von leeren Glas-
flaschen und Glasscherben im öffentlichen Bereich.  
 
 
Auf einem mitunter Knöchel hohen Teppich aus Müll, 
gemischt mit Glas, der möglicherweise noch nass geregnet 
wird, ist ein Ausrutschen sehr wahrscheinlich. Je mehr 
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Glas in dem Müll vorhanden ist, desto höher ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Sturz nicht nur zu blauen Flecken, 
sondern zu gefährlichen Schnittverletzungen führt.  
 
Besonders wenn die Fläche voller feiernder Menschen ist, 
ist ein Ausweichen beziehungsweise auch Erkennen der 
Gefahrenquelle kaum möglich, so dass dies die Verlet-
zungsgefahr noch ver stärkt. 
 
Eine zügige Reinigung durch den Betrieb der Straßenrei-
nigung ist bedingt durch die Menschendichte und das Ge-
dränge praktisch nicht möglich, da die Reinigungsfahrzeu-
ge und –mitarbeiter nicht durch die Menschenmenge 
kommen und auch der Abtransport beziehungsweise die 
Entleerung voller Müllbehälter nicht möglich ist. Das 
Gedränge der Feiernden in den umrissenen Zonen lässt 
eine erste Reinigung in Vorst am Montag, dem 
05.02.2018, zu und in St. Tönis am Montag, dem 
12.02.2018.  
 
Da die Entsorgung der Scherben in gepflasterten Straßen-
bereichen, auf Plätzen und in Grünflächen nicht maschinell 
vorgenommen werden kann, muss im Anschluss an ein 
solches Großereignis die Reinigung manuell und damit 
sehr zeitaufwändig durchgeführt werden. Deshalb besteht 
auch noch Tage nach den Feierlichkeiten ein erhöhtes 
Gefährdungspotential (eingeschränkter Rad- und Roll-
stuhlverkehr, mögliche Schnittverletzungen für Mensch 
und Tier auf Grün- und Platzflächen etc.). 
 
Die Kräfte der Polizei, des Ordnungsdienstes der Stadt 
Tönisvorst, der Feuerwehr, der Reinigungstrupps, sowie 
der Hilfsorganisationen, wie Deutsches Kreuz, wurden in 
den letzten Jahren stetig verstärkt, ihre Kapazitäten sind 
vollständig ausgeschöpft. Sie reichen (trotz Aufstockung 
der Einsatzkräfte zu Karneval) nicht mehr aus, um die 
Gefahr, die von den Glasbehältnissen und damit verbunde-
nen Scherben ausgeht, zu bannen oder zumindest auf ein 
hin- zunehmendes Maß zu reduzieren.  
 
Die Erkenntnisse und Erfahrungen des Ordnungsdienstes 
und der Polizei Tönisvorst in den vergangenen Jahren 
haben gezeigt, dass die Feiernden in dem Ausnahmezu-
stand an den Karnevalstagen ihren Abfall in aller Regel 
nicht ordnungsgemäß entsorgen. Insbesondere Glasbehält-
nisse aber auch sonstiger Abfall wird in Unmengen auf 
den Boden gestellt oder einfach fallen gelassen und in 
nicht seltenen Fällen werden Glasflaschen auch gezielt auf 
dem Boden zerworfen.  
 
Die bisher getroffenen Präventionsmaßnahmen haben 
nicht zu einer merklichen Verbesserung geführt.  

II.  
Zu 1: Mitführ- und Benutzungsverbot von Glasbehält-
nissen: 
  
Rechtsgrundlage für die getroffenen Anordnungen ist § 14 
Absatz 1 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der 
Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - 
vom 13.05.1980 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrein-Westfalen Seite 528). Danach können die 
Ordnungsbehörden die notwendigen Maßnahmen treffen, 
um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Das Mitführ- 

und Benutzungsverbot von Glasbehältnissen ist eine not-
wendige Maßnahme in diesem Sinne. 
 
 
Denn angesichts des auch zu den Karnevalstagen im Feb-
ruar 2018 zu erwartenden Verhaltens in Bezug auf die 
Benutzung von Glas in Zusammenhang mit den Feierlich-
keiten ist auf den betroffenen Straßen eine Gefahrenlage 
zu prognostizieren, der mit einem Glasverbot begegnet 
werden muss. Ferner kann nach dem eindeutigen Inhalt 
des Erfahrungsberichtes zum Karnevals- geschehen der 
letzten Jahre den von den Glasbehältnissen und Glasscher-
ben drohenden Verletzungsgefahren für die Feiernden 
wirksam durch ein Glasverbot begegnet werden.  
 
a) Konkrete Gefahrenlage 
 
Es liegt nicht nur ein Gefahrenverdacht, sondern bereits 
mit dem Verbringen des Glases in die bezeichneten Berei-
che eine konkrete Gefahr vor, da die hinreichende Wahr-
scheinlichkeit eines Schadenseintrittes schon allein durch 
dieses Verhalten besteht.  
 
Denn bereits das massenhafte Einbringen und auch Zer-
schlagen von Glasbehältnissen in und auf die Verkehrsflä-
chen ist eine Verletzung des geltenden Rechts, nämlich des 
§ 2 Absatz 1 der ordnungsbehördlichen Verordnung der 
Stadt Tönisvorst. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben 
gezeigt, dass von den in der Menschenmasse feiernden 
Personen ausgetrunkene Flaschen nicht in Abfallbehältern, 
sondern zu dem überwiegenden Teil „auf der Straße lan-
den“. Rechtlich betrachtet liegt somit in allen diesen vielen 
Fällen jeweils ein Verstoß gegen das Verunreinigungsver-
bot vor und damit eine Störung der öffentlichen Sicherheit.  
 
Insoweit bildet nicht erst das Wegwerfen, Abstellen oder 
gar Zerschlagen einer Flasche die potentielle Gefahr, darin 
liegt vielmehr bereits die Störung der öffentlichen Sicher-
heit. Die Gefahr, das heißt der zu erwartende Eintritt der 
Rechtsverletzung, ist erkennbar bereits mit dem Einbrin-
gen von Flaschen in den Verkehrsraum an den Karnevals-
tagen gegeben. Denn die in den früheren Jahren jeweils im 
Straßenraum festzustellenden Mengen von ordnungswidrig 
entsorgten Glasflaschen und Scherben, die anschaulich als 
Scherbenmeer bezeichnet werden können, können unter 
den besonderen Umständen bei der gebotenen wertenden 
Betrachtung bereits als unmittelbare Folge des Mitführens 
von Getränkeflaschen aus Glas angesehen werden. Von 
einem bloßen Gefahrenverdacht kann keine Rede mehr 
sein.  
 
Damit ist die entscheidende materiell-rechtliche Voraus-
setzung einer Regelung zur Gefahrenabwehr erfüllt. 
 
Diese Gefahrensituation setzt sich unmittelbar kausal fort 
in die aus dem Scherbenmeer zum einen folgenden Verlet-
zungsrisiken für alle Personen, die sich in den betreffenden 
Bereichen bewegen. Zum anderen werden auch Einsatzak-
tivitäten der Einsatzkräfte – wie Rettungsdienste, Feuer-
wehr und Polizei – hochgradig gefährdet, denn über die 
mit Scherben übersäten Straßen können Einsatzfahrzeuge 
nur bedingt bis zum Teil gar nicht fahren. Aber auch die 
konkreten Einsätze wie Lagerung von Verletzten oder 
notwendige Fixierungen von Straftätern auf dem Boden 
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sind nur beschränkt und unter Beachtung der höchsten 
Vorsicht möglich. Es bleibt lediglich dem Zufall überlas-
sen, dass bei einer Fixierung Beschuldigter oder Lagerung 
Verletzter diese oder das Einsatzpersonal sich nicht noch 
zusätzlich Schnittverletzungen zuziehen.  
 
Ein Vorgehen lediglich gegen einzelne Personen, die ge-
zielt Flaschen unsachgemäß abstellen oder gar zerschlagen 
und zweifelsohne auch Störer sind, bietet keinen ausrei-
chenden Schutz der Masse an feiernden Menschen.  
 
 
Es mag einige wenige Personen geben, die tatsächlich ihre 
Glasbehältnisse wieder mit nach Hause nehmen, zum Ki-
osk zurückbringen oder versuchen, diese ordnungsgemäß 
zu entsorgen. Die Beobachtungen der Vergangenheit ha-
ben ein solches Verhalten der Feiernden jedoch in der 
absolut überwiegenden Zahl der Fälle nicht bestätigt und 
dies entspricht auch nicht der Lebenswirklichkeit. Bei der 
Beurteilung der Störerqualität ist auf die Gesamtschau 
abzustellen und nicht auf einzelne Fallvarianten.  
 
b) Verhältnismäßigkeit 
 
Durch das Mitführ- und Benutzungsverbot von Glasbe-
hältnissen wird weitestgehend sichergestellt, dass diese 
nicht in die Bereiche der Feiernden in der Innenstadt ge-
langen. Die Verbote sind geeignet, die oben aufgezeigten 
Gefahren von Glas und Glasbruch in einem stark besuch-
ten Bereich abzuwehren.  
 
Die Verbote sind zudem erforderlich, da kein milderes 
Mittel erkennbar ist. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass 
die bis 2011 angestrengten – weniger einschneidenden -
Maßnahmen nicht ausreichten, um die am stärksten von 
den Karnevalisten frequentierten Bereiche sicher zu gestal-
ten, so dass das Mitführ- und Benutzungsverbot ergänzend 
zu erlassen ist.  
 
Hierdurch kann zwar nicht ausgeschlossen werden, dass 
unbefugterweise Glasbehältnisse in das Verbotsgebiet zum 
dortigen Verbrauch gelangen; es ist jedoch zu erwarten, 
dass der Gebrauch von Glas eine hinreichende Beschrän-
kung erfährt, die ausreicht, den abzuwehrenden Gefahren 
wirksam zu begegnen.  
 
Mit anderen, milderen Mitteln als durch das verfügte Ver-
bot ist den zu erwarteten Verletzungsfolgen nicht beizu-
kommen. Durch die kaum zu kontrollierenden Menschen-
massen ist ein konsequentes Entfernen der hinterlassenen 
Flaschen, Gläser, Dosen, anderen Mülls und schließlich 
der Scherbenberge weder für die Anwohner der betroffe-
nen Gebiete, noch für die Gewerbetreibenden möglich.  
 
Eine streng limitierte Zutrittsregelung für lediglich eine 
bestimmte Anzahl von Personen, was ebenfalls zu einer 
Verminderung der Verletzungen führen würde, stellt sich 
als wesentlich erheblicher Eingriff in die Rechte der Fei-
ernden dar und wäre im Übrigen mangels ausreichender 
Sicherungsmöglichkeit der entsprechenden Areale prak-
tisch nicht durchführbar.  
Auch mit der Aussprache von Aufenthaltsverboten oder 
Platzverweisen im Einzelfall ist der Gefahr, die durch das 

Glas in den begrenzten Zonen entsteht, nicht wirksam zu 
begegnen.  
 
Der Ansatz, den Tönisvorster Ordnungsdienst in Zweier-
Streife mit der Polizei patrouillieren und mögliche Verstö-
ße gegen die Verordnung durch unsachgemäßes Entsorgen 
von Glas ahnden zu lassen, ist kein milderes, gleich wirk-
sames Mittel der Gefahrenabwehr. Gerade an Karneval 
stehen der Polizei keine Kapazitäten zur Verfügung, „le-
diglich“ Ordnungswidrigkeiten zu be-kämpfen, da sie 
bereits vollkommen mit der Verfolgung von Straftaten 
ausgelastet ist. Dies hat die Polizei mehrfach bereits weit 
im Vorfeld geplanter Maßnahmen geäußert und entspricht 
im Übrigen auch der lebensnahen Einschätzung.  
 
Auch Überlegungen, das Flaschensammeln durch den 
Ordnungsdienst zu institutionalisieren, um einer Unzuver-
lässigkeit und nicht gründlichem Einsammeln von Fla-
schen durch die freiwilligen Flaschensammler entgegenzu-
treten, ist alles andere als lebensnah. 
 
 
Das mildeste Mittel, das trotzdem eine effektive Abwehr 
der Gefahren durch geworfenes oder umher liegendes Glas 
bietet, ist das Glasverbot in den nachjustierten, eng um-
grenzten Arealen in den limitierten Zeitrahmen. Es basiert 
auf den polizeilichen Erfahrungen der vergangenen Jahre 
sowie den Erkenntnissen aus dem Karneval 2010 und 
2011, so dass es zu keiner unverhältnis-mäßigen Ein-
schränkung der Freiheitsrechte der feiernden, friedlichen 
Karnevalisten kommt und die Freiheitsrechte auch der 
körperlich eingeschränkten Menschen angemessen respek-
tiert wer- 
den. 
 
 
Aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) 
folgt die Pflicht des Staates, sich schützend vor Rechtsgü-
ter wie Leben und körperliche Unversehrtheit zu stellen 
und diese gegebenenfalls auch vor Eingriffen von Seiten 
Dritter zu bewahren. Die Gesundheit und das menschliche 
Leben sowie die Handlungsfreiheit einer Vielzahl friedlich 
Feiernder genießen einen höheren Stellenwert als das Ei-
gentum, die (lediglich zeitweise auf Plastikbehältnisse 
einge-schränkte) Berufsfreiheit oder die Allgemeine Hand-
lungsfreiheit Einzelner, aus Glasflaschen trinken zu wol-
len..  
Zwar stellt der Verzicht auf das Mitführen und Benutzen 
von Glas eine Einschränkung dar, die jedoch durch den 
Einsatz alternativer Materialien minimiert werden kann. 
Ein solches Verbot verhindert nicht den Spaß am Feiern, 
da Alternativen wie Dosen, Kunststoff- oder Hartplastik-
becher und Plastikflaschen in vielen Varianten erhältlich 
sind und sich – nicht zuletzt aufgrund des gesteigerten 
Sicherheitsgefühls bei Großveranstaltungen – einer breiten 
Akzeptanz erfreuen.  
 
Von dem unter Ziffer I. angeordneten generellen Mitfüh-
rungsverbot von Glasbehältnissen sind lediglich Getränke-
lieferanten und diejenigen Personen ausgenommen, die das 
Glas offensichtlich und ausschließlich zum häuslichen 
Gebrauch mit sich führen. Damit besteht für Lieferanten 
und Anlieger innerhalb des Geltungsbereichs die Möglich-
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keit, Getränke in den entsprechenden Gewerbebetrieb bzw. 
nach Hause zu bringen.  
 
Um die Gefährdungsreduzierung nachhaltig zu gewährleis-
ten und dem Mitführungs- und Benutzungsverbot einen 
Sinn zu geben, muss für den genannten Personenkreis 
jedoch auch der Nachschub von Glasbehältnissen unter-
bunden werden. Die in dem räumlichen Geltungsbereich 
gelegenen Gaststätten, die eine Außengastronomieerlaub-
nis haben (und diese auch an den Karnevalstagen nutzen 
dürfen), Imbissbetriebe und alle Betriebe, die normaler-
weise Glasflaschen u. ä. verkaufen (Kioske mit Getränke-
verkauf usw.) werden durch ein separates Anschreiben 
unter Bezugnahme auf die Allgemeinverfügung darauf 
hingewiesen.  
 
Zu 2. Zeitlicher Geltungsbereich 
  
Der zeitliche Geltungsbereich entspricht den eruierten 
Gefahrenspitzenzeiten, die durch Glas und Glasscherben 
entstehen.  
 
Ein darüber hinaus gehendes Glasverbot wäre angesichts 
der aktuellen Erkenntnisse zum Straßenkarneval unver-
hältnismäßig. 
 
 
Zu 3. Räumlicher Geltungsbereich  
 
Um eine wirkungsvolle Reduzierung von Glasbruchschä-
den und Schnittverletzungen zu gewährleisten, erstreckt 
sich der räumliche Geltungsbereich für die angeordneten 
Maßnahmen zu Ziffer 1. auf Bereiche, die sich in den 
vergangenen Jahren - insbesondere durch die Erfahrung im 
Karneval - durch Glasscherben als besonders gefährlich 
herauskristallisiert haben.  
Die Grenzen des Geltungsbereiches werden unter Berück-
sichtigung der Erfahrungen der Polizei, der Feuerwehr, der 
Rettungsdienste, des Ordnungsamtes der Stadt Tönisvorst 
bestimmt. 
 
Darüber hinaus ist mit erheblichem Besucheraufkommen 
im Innenstadtbereich von St. Tönis zu rechnen, da viele 
„Jecken“ aus dem Umland dort ankommen. 
 
Dazu wurden auch Neben- und Verbindungsstraßen zu den 
Hauptfeiermeilen des Straßenkarnevals in den Geltungsbe-
reich des Glasverbots mit aufgenommen, um wirksam den 
Gefahrenlagen begegnen zu können.  
 
Der zeitliche und räumliche Geltungsbereich entspricht 
den in der Vergangenheit als konfliktträchtig aufgefallenen 
Bereichen.  
 
Im inneren Bereich des Zugweges in Vorst ist ein hohes 
Aufkommen an Feiernden zu erwarten.  
 
Im Bereich des inneren Rings in St. Tönis hat sich auf-
grund der Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt, dass ein 
hohes Aufkommen an Feiernden zu verzeichnen ist.  
 
 
 
 

Zu 4. Anordnung der sofortigen Vollziehung: 
  
Die Androhung der sofortigen Vollziehung erfolgt auf der 
Grundlage der § 80 Absatz 2 Ziffer 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung VwGO – in der zurzeit gültigen Fassung.  
 
Sie ist zum Schutze der Allgemeinheit notwendig, da nur 
so sichergestellt werden kann, dass die getroffene Anord-
nung unmittelbar vollziehbar ist.  
Die Gefahren, welche von missbräuchlich benutzen Glas-
behältnissen ausgehen, können nur für so bedeutende Indi-
vidual-Schutzgüter wie Gesundheit, Leben und Eigentum 
insbesondere unbe-teiligter Personen so schwerwiegend 
sein, dass nicht erst der Abschluss eines verwaltungsge- 
richtlichen Verfahrens abgewartet werden kann.  
Demgegenüber muss gleichermaßen das gewerbliche Inte-
resse an einem Verkauf von Glas- 
gebinden und das private Interesse an der Benutzung von 
Glas in öffentlichen Bereichen ledig- 
lich temporär zurückstehen. 
Durch die Vollzugsfolgen wird nicht die Versorgung mit 
Getränken eingeschränkt. 
Auch kann der persönliche Bedarf beziehungsweise der 
Verkauf der Getränke durch die Nutzung von Kunststoff-, 
Plastik- oder Pappbechern beziehungsweise Kunststofffla-
schen problemlos sichergestellt werden. Eine Hemmung 
der Vollziehung durch einen Rechtsbehelf würde indes die 
genannte Gefahr für Leib und Leben beziehungsweise die 
Gesundheit in vollem Umfang beste-hen lassen.  
 
Im Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Vollzie-
hung der Anordnungen und damit der Verhinderung von 
Gefahren, insbesondere für die körperliche Unversehrtheit, 
überwiegt  
damit das eventuelle Aufschubinteresse der hiervon Be-
troffenen.  
  
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe (bzw. bei förmlicher Zustellung: nach 
Zustellung) Klage vor dem Verwaltungsgericht in Düssel-
dorf erheben. Die Anschrift lautet: Verwaltungsgericht 
Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf oder Post-
fach 20 08 60, 40105 Düsseldorf. Die Klage kann schrift-
lich beim Verwaltungsgericht eingereicht oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, Bastions-
traße 39, 40213 Düsseldorf, erklärt werden. 

Die Klage kann auch in elektronischer Form eingereicht 
werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur versehen sein und an die 
elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden.  
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Hinweis der Verwaltung:  
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das, einer Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfahren abgestellt worden. 
Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehlen wir Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit uns in Verbindung zu 
setzen, da in vielen Fällen etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage sicher behoben werden können. Die Klage-
frist von einem Monat wird durch einen solchen außergerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert.   
 
 
 
Hinweis der Verwaltung zu möglichen Zwangsmitteln: 
 
Es ist vorgesehen, für jeden Fall des Mitführens oder Benutzens eines Glasbehältnisses mit einem Inhaltsvolumen von bis zu 
0,5 Litern zunächst ein Zwangsgeld in Höhe von 35 Euro je Glasbehältnis, beim Mitführen oder Benutzen eines Glasbehältnis-
ses mit einem Inhaltsvolumen von bis zu 1 Liter, ein Zwangsgeld in Höhe von 60 Euro je Behältnis und bei größeren Glasbe-
hältnissen für jedes weitere Glasvolumen bis zu 0,5 Litern weitere 30 Euro vor Ort im Einzelfall anzudrohen und gegebenen-
falls auch festzusetzen.  
 
Für den Fall, dass das Glasbehältnis/die Glasbehältnisse daraufhin nicht aus der Verbotszone entfernt wird/werden, kann un-
mittelbarer Zwang in Form der Wegnahme des mitgeführten Glases angewendet werden. 
 
 
Im Auftrage 
 
Schouten  
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Glasverbotskarte für Vorst 
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Glasverbotskarte für St. Tönis 
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Einladung zu der 23. Sitzung des Rates der Stadt 
am 01.02.2018, 18:00 Uhr Rathaus St. Tönis, 
Sitzungssaal, I . Etage, Hochstraße 20a,  
47918 Tönisvorst 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 

und Beschlussfähigkeit des Rates der Stadt 
2 Einwohnerfragestunde 
3 Schriftliche Einwendungen gegen den öffent-

lichen Teil der Niederschrift der letzten Sit-
zung 

4 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung 
5 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung 
6 Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 

GONRW 
7 Wahl einer/-s Beigeordneten 
8 Mitteilungen 
 
Nichtöffentliche Sitzung 
9 Schriftliche Einwendungen gegen den nicht-

öffentlichen Teil der Niederschrift der letzten 
Sitzung 

10 Wasserversorgung Tönisvorst; 
Informationsvorlage 

11 Personalangelegenheiten 
11.1 Eingruppierung Beigeordnete 
11.2 Neubesetzung der Stelle Fachbereichsleiter/in 

Personal 
12 Mitteilungen 
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Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt kann als 
kostenlose Newsletter bestellt werden. Dafür auf die städti-
sche Internetseite www.toenisvorst.de gehen. Unter dem 
Punkt Aktuelles (in der oberen Menüleiste), die Seite 
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